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Einleitung 
 
 

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes vom 1.10.2005 

hat der Gesetzgeber einen wichtigen Teil dazu beigetragen, den allgemeinen Schutzauftrag 

der Jugendhilfe aus § 1 Abs. 3 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII für den Fall der 

Kindeswohlgefährdung zu präzisieren und diesen in § 8 SGB VIII zusammenzufassen. 

Bezüglich der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe werden die Jugendämter in § 8a 

Abs. 2 SGB VIII dazu verpflichtet, Vereinbarungen mit den Trägern der Kinder- und 

Jugendhilfe abzuschließen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass deren Fachkräfte dem 

Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in entsprechender Weise nachkommen. Alle Personen, 

die beruflich mit Kindern in Kontakt stehen, haben gemäß § 8b SGB VIII Anspruch auf die 

Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.  

 

Dieser Beratungsanspruch gilt nach § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG) vom 22. Dezember 2011 auch für alle Berufsgeheimnisträger wie zum 

Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Berufspsychologinnen und -psychologen, Lehrerinnen und 

Lehrer sowie für alle weiteren von der Schweigepflicht betroffenen Berufsgruppen. Der 

Beratungsanspruch wird durch den von der Erziehungsberatungsstelle koordinierten Pool an 

insoweit erfahrenen Fachkräften (im Weiteren auch Kinderschutzfachkräfte genannt) 

sichergestellt. 

 

Um zukünftig alle gesetzlich vorgeschriebenen Ablaufverfahren zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages nach § 8 SGB VIII und § 4 Absatz 2 KKG sicherzustellen, gründete sich im 

Januar 2013 bei der Stadt Emden ein Arbeitskreis, welcher sich im Auftrag des 

Jugendhilfeausschusses die Erstellung eines Gesamtjugendhilfekonzeptes zum Ziel setzte. 

Während regelmäßiger Treffen des Kreises erfolgte die Erarbeitung des Konzeptes unter 

Moderation der win2win-gGmbH Oldenburg.  

Bis zum November 2013 war es somit möglich, ein Gesamtkonzept unter der 

Berücksichtigung der Bereiche Kinderschutz, Frühe Hilfen und Ehrenamt mit den 

entsprechenden Vereinbarungen für die Stadt Emden zu erstellen.  

 

Die hierbei erarbeiteten Handlungsempfehlungen gehen dabei über die Inhalte, welche vom 

Jugendamt als Inhaber des staatlichen Wächteramtes erwartet werden, hinaus. Der Stadt 

Emden geht es um Aufwuchs- und Lebensbedingungen in allen Alters- und Lebenslagen. So 

soll das Netzwerk und der Pool der Kinderschutzfachkräfte weit unterhalb der 

Eingreifschwelle des Jugendamtes als Inhaber des staatlichen Wächteramtes die breite 

Fachöffentlichkeit und die Fachkräfte zu Themen des Kinderschutzes informieren, 
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sensibilisieren und aktivieren. Durch gezielte Informierung und Beratung neben- und 

ehrenamtlicher Mitarbeiter soll außerdem auch auf dieser Ebene die Kompetenz der 

Mitarbeitenden gestärkt und als Folge dessen der Kinderschutz in der Stadt Emden gestärkt 

werden. Der Bereich der Prävention wird damit insgesamt weit vor dem Bereich der 

Intervention und Sanktion unterstützt. 

Das so erstellte Gesamtkonzept wird dem Jugendhilfeausschuss erstmals am 04.12.2013 

mit aktuellem Arbeitsstand präsentiert. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie nun ausführliche Beschreibungen zu Vereinbarungen, 

Arbeitsvorlagen und Informationsmaterialien, welche durch den Arbeitskreis erstellt wurden. 
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1. Vereinbarungen 
 

1.1 Vereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder zur Umsetzung des  
Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII 
 

Siehe Anlage der E-Mail  

 

Für den Bereich der Kindertagesstätten möchte die Stadt Emden zukünftig Vereinbarungen 

zur Sicherstellung des Kindeswohls mit den entsprechenden Einrichtungen und Trägern 

abschließen. Der Arbeitskreis hat aus diesem Grund eine Vorlage hierfür entworfen. Inhalt 

dieser Vorlage ist neben der Erläuterung des allgemeinen Schutzauftrages auch eine 

Erläuterung zur Umsetzung der Vereinbarung. Weiterhin werden die Handlungsschritte bei 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung aufgeführt, Inhalt und Umfang einer möglichen 

Meldung an der Jugendamt festgelegt und die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und 

des Kindes oder der/des Jugendlichen geregelt. Dokumentation, Datenschutz und 

Qualitätssicherung eines solchen Prozesses besitzen ebenfalls ihre Wichtigkeit und werden 

daher gleichermaßen festgelegt. Auch soll eine gemeinsame Auswertung der Fälle möglicher 

Kindeswohlgefährdung zwischen Jugendamt und Einrichtung erfolgen, um zukünftig Abläufe 

und Zusammenarbeit weiter verbessern zu können. Der Punkt „Auswertung“ ist daher 

ebenfalls in die Vereinbarung aufgenommen worden. 

Ein weiterer Teil der Vereinbarung umfasst den Punkt des Tätigkeitsauschlusses einschlägig 

vorbestrafter Personen. Die Einrichtung und der Träger verpflichten sich hier, keine 

Personen in haupt-, neben-  oder ehrenamtlicher Position zu beschäftigen, die rechtskräftig 

wegen einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII in der jeweils aktuellen Fassung genannten Straftat 

verurteilt worden sind. Hierfür  ist er verpflichtet, sich von all seinen Mitarbeitern ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen zu lassen. Als Hilfe dazu, bei welchen 

Tätigkeiten dieser Punkt auch bei neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zu tragen kommt, 

finden sich unter Punkt 1.1.2 die fachlichen Leitlinien Neben- und Ehrenamtliche. 

 
 

1.1.1 Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

In dieser Ergänzung zur Vereinbarung sind unter den Gesichtspunkten der äußeren 

Erscheinung des Kindes oder der/ des Jugendlichen, dem Verhalten des Kindes oder der/ 

des Jugendlichen, dem Verhalten der Erziehungsperson der häuslichen Gemeinschaft, der 
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familiären Situation, der persönlichen Situation der Erziehungsperson der häuslichen 

Gemeinschaft und der Wohnsituation Anhaltspunkte für eine denkbare Gefährdungssituation 

aufgelistet. Diese Auflistung soll den betreuenden Personen als Hilfe zur Einschätzung 

dienen. 

1.1.2 Fachliche Leitlinien Neben- und Ehrenamtliche für den Bereich der 
Tageseinrichtungen für Kinder 
 
Siehe Anlage der E-Mail 

 

Diese Ergänzung zu den Vereinbarungen enthält die fachlichen Leitlinien über Tätigkeiten, 

die von neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer 

des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das 

Führungszeugnis wahrgenommen werden dürfen.  

Nach bisherigem Stand der Fachdebatte hat sich erwiesen, dass die Einordnung von 

Tätigkeiten, die von neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen auf Grund von Art, Intensität 

und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach 

Einsichtnahme in das Führungszeugnis wahrgenommen werden dürfen, als solche 

Tätigkeiten zu qualifizieren sind, die geeignet sind, eine besondere Nähe, ein 

Vertrauensverhältnis oder auch Macht bzw. Abhängigkeit zwischen Neben- oder 

Ehrenamtlichen und Kindern oder Jugendlichen zu missbrauchen. In der Ergänzung der 

Vereinbarung werden diese Merkmale daher aufgegriffen und definiert, sodass eine 

Einordnung der Tätigkeit erfolgen kann. Bei der Definition der Merkmale wurde dabei speziell 

auf die Bedürfnisse von Kindertagesstätten geachtet. Wird eines der Merkmale innerhalb 

einer Tätigkeit erfüllt, so ist von dem ausführenden neben- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter/ 

der ausführenden neben- oder ehrenamtlichen Mitarbeiterin das Vorweisen eines erweiterten 

polizeilichen Führungszeugnisses erforderlich. 

Unter Punkt 3.5 wurde zur Hilfe zur Beantragung eines erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnisses ein Merkblatt hierzu verfasst. 

 

1.2 Vereinbarung zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule in der 
Einzelfallarbeit 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

Um die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule abzustimmen und Maßnahmen 

sinnvoll aufeinander beziehen zu können, wurden hier in der Vergangenheit Vereinbarungen 

zur Kooperation zwischen den Partner getroffen. Die derzeitig vorliegende Vereinbarung für 

den Bereich der Jugendhilfe bezieht ihre Gültigkeit aus dem Beschluss des 
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Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2010, für die Schulen sollte der jeweilige Schulvorstand 

die Verbindlichkeit über die Aufnahme dieser Vereinbarung in das Schulprogramm bzw. in 

das Beratungskonzept herstellen.  

Derzeit enthalten ist in der Vereinbarung neben einem schematisch dargestellten Ablauf der 

Kooperation ein Formular zur Schweigepflichtsentbindung. Außerdem stellen sich die 

kooperierenden Einrichtungen mit ihren Aufgaben- und Angebotsstrukturen sowie ihren 

Zugangsmöglichkeiten dar. Ergänzt wird die Vereinbarung von einer Liste der Schulen in 

Emden. 

Um den derzeit gültigen Gesetzesanforderungen nachkommen zu können, sollen die 

Vereinbarungen dahingehend geändert werden, dass der Beratungsanspruch nach §8b SGB 

VIII für Lehrerinnen und Lehrer durch eine insoweit erfahrene Fachkraft deutlich wird. Auch 

das Vorgehen bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung insgesamt soll nochmals als 

Schwerpunkt aufgenommen werden.  

Der Arbeitskreis wird die Änderungen an der Vereinbarung vornehmen und diese damit in 

der jeweils gültigen Fassung mit den Vertragspartnern abschließen. 

 

1.3 Vereinbarungen mit Kinder- Tagespflegepersonen 
 

Darlegung des Diskussionsstandes 

 

Der Arbeitskreis hat sich dafür ausgesprochen, auch mit Kinder-Tagespflegepersonen 

Vereinbarungen mit dem Zweck der Verbesserung des Kinderschutzes abzuschließen. Als 

für den Bereich der Tagespflegepersonen zuständige Person wurde Frau Holtkamp zu den 

Treffen des Arbeitskreises eingeladen. In Zusammenarbeit mit Frau Sommer hat Frau 

Holtkamp damit begonnen, eine Vorlage für die Vereinbarungen nach dem Muster der 

Vereinbarungen mit Kindertagesstätten zu erstellen. Derzeit liegt die Vorlage noch nicht 

abschließend vor, sie wird jedoch weiterhin als Thema vom Arbeitskreis behandelt werden.  
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1.4 Vereinbarung zur Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses in der 
Kinder- und Jugendarbeit 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Ähnlich wie auch mit den Kindertagesstätten soll innerhalb von Kinder- und Jugendarbeit mit 

den entsprechenden Einrichtungen eine Vereinbarung geschlossen werden, welche den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen sichert. Die Vereinbarung enthält daher im Einstieg 

eine Erläuterung des Schutzauftrages. Weiterhin folgt der Punkt Qualifizierung, 

Sensibilisierung und Unterstützung, welcher die Qualifizierung und Sensibilisierung aller 

haupt-, neben- und ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Thema 

Kinderschutz regelt. Auch die Fälle zur Vorlage eines erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnisses und dem Umgang mit diesen sind hier festgelegt.  

 

1.4.1 Fachliche Leitlinien Neben- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendhilfe 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Das Dokument enthält die Grundlagen zur Einordnung der Tätigkeiten, bei welchen das 

erweiterte polizeiliche Führungszeugnis von neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gefordert werden muss. Die 

hier aufgeführten Merkmale und deren Erklärungen sind dabei speziell auf den Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe ausgerichtet. Unterschieden wird zwischen niedrigem und hohem 

Gefährdungspotenzial in den drei Kategorien Art, Intensität und Dauer der jeweiligen 

Tätigkeit.  

 

1.4.2 Hinweise zum Datenschutz bei der Speicherung der Daten von ehren- und 
nebenamtlichen Mitarbeitern 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Durch die Einsichtnahme in das Führungszeugnis erhält der Träger ggf. weiterreichende 

Informationen über den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende. Diese Daten dürfen nur sehr 

eingeschränkt gespeichert werden, wofür den Einrichtungen und Trägern hier Empfehlungen 

über die Erfassung und Speicherung gegeben werden. 
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2. Einschätzungs- und Meldebögen 
 

Der Einschätzungsbogen Kindeswohlgefährdung, der Einschätzungsbogen zur 

Risikoerkennung bei Schwangerschaft und Neugeborenen sowie der Dokumentations- und 

Meldebogen über das Ergebnis eines Beratungsgesprächs durch eine insoweit erfahrene 

Fachkraft sollen den Fachkräften der Stadt Emden als Arbeitshilfen dienen und dazu 

beitragen, als Teil von Qualitätsverbesserung eine möglichst einheitliche und übersichtliche 

Dokumentation von Fällen und deren Umgang zu ermöglichen.  

 

2.1 Einschätzungsbogen Kindeswohlgefährdung 
 

Die Einschätzungsbögen bieten Orientierung im komplexen Feld des Kinderschutzes und 

sind darin als Handwerkszeug zu verstehen. Die Einschätzungsbögen ersetzen nicht das 

individuelle Fallverstehen, sondern unterstützen dieses.  

Die einzelnen Bögen sollen auf den folgenden Seiten kurz dargestellt werden und können in 

Gänze über Schengül Obes, Koordinatorin Frühe Hilfen und Sprachförderung, unter 04921 / 

87-1269 oder Mail: sobes@emden.de angefordert werden. 
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Ad-hoc-Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 
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Der Bogen zur Ad-hoc-Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung ermöglicht eine erste und 

schnelle Einschätzung der kindlichen und häuslichen Situation. 
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Schutz- und Risikofaktoren des Kindes
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Zur näheren Betrachtung der familiären Situation und intensiven Arbeit mit Eltern und 

Kindern, dienen die Bögen zur Einschätzung der Schutz- und Risikofaktoren des Kindes. 
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Risikofaktoren der Bezugsperson
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Zur näheren Betrachtung der familiären Situation und intensiven Arbeit mit Eltern und 

Kindern, dienen die Bögen zur Einschätzung der Schutz- und Risikofaktoren der 

Bezugsperson(en). 
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2.2 Einschätzungsbogen zur Risikoerkennung bei Schwangerschaft und 
Neugeborenen 
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Der Einschätzungsbogen zur Risikoerkennung bei Schwangerschaft und Neugeborenen 

unterstützt die Beratungsarbeit und sorgt damit für Sicherheit bei der Risikoerkennung.  
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2.3 Dokumentations- und Meldebogen über das Ergebnis eines 

Beratungsgesprächs durch eine insoweit erfahrene Fachkraft
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Für den Fall, dass bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung eine Beratung durch die 

insoweit erfahrene Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) in Anspruch genommen worden ist, ist 

ein Dokumentations- und Meldebogen erarbeitet worden, mit welchem das 

Beratungsergebnis festzuhalten und ggf. an den ASD weiterzuleiten ist. 
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3. Informationsmaterial 
 

3.1 Ablaufschema bei Kindeswohlgefährdung 
 

Unter diesem Punkt hat sich der Arbeitskreis damit befasst, ein Ablaufschema für den Fall 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu erarbeiten. An den hier aufgezeigten Schritten 

können Fachkräfte und Personen, welche beruflich mit Kindern und Jugendlichen 

zusammenarbeiten, sich orientieren, wenn sie sich mit einem Fall von möglicher 

Kindeswohlgefährdung befassen müssen. Siehe auch Anlage der E-Mail 
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3.2 Die insoweit erfahrene Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) – Standards 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Bezüglich der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe werden die Jugendämter in § 8a 

Abs. 2 SGB VIII dazu verpflichtet, Vereinbarungen mit diesen abzuschließen. Dadurch soll 

sichergestellt werden, dass deren Fachkräfte dem Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in 

entsprechender Weise nachkommen. Der Gesetzgeber geht hier nicht davon aus, dass die  

Fachkräfte der freien Träger gleichzeitig auch erfahrene Kinderschutzfachkräfte („insoweit 

erfahrene Fachkräfte“) sind. Somit ist den freien Trägern die Hinzuziehung einer “insoweit 

erfahrenen Fachkraft“ zur kollegialen Fachberatung für die Risikoeinschätzung als generelle 

Norm vorgegeben. Das Jugendamt hat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass im Bedarfsfall 

ausreichend „insoweit erfahrene Fachkräfte“ zur Verfügung stehen. 

Die „insoweit erfahrene Fachkraft“, im Folgenden auch Kinderschutzfachkraft genannt, wurde 

mit § 8a SGB VIII somit als neue Rolle innerhalb des Kinderschutzes eingeführt. Mit dem 

Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurde zudem festgelegt, 

dass nicht nur mehr Fachkräfte und Träger der freien Jugendhilfe Anspruch auf Beratung zur 

Gefährdungseinschätzung haben, sondern sich die beraterische Tätigkeit der 

Kinderschutzfachkraft durch die Erweiterung in § 4 des Gesetzes zur Kooperation und 

Information im Kinderschutz (KKG) und § 8b Abs. 1 SGB VIII nun auch auf Fälle außerhalb 

der Jugendhilfe beziehen kann. 

Inhaltlich macht der Gesetzgeber keine Angaben dazu, über welche Profession und 

Qualifikationen eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ verfügen muss. Anhaltspunkt ist lediglich 

die Bezeichnung an sich, welche aussagt, dass die Fachkraft zum einen erfahren sein muss, 

das heißt über Berufserfahrung verfügen muss, und diese Erfahrung insoweit einschlägig zu 

sein hat, als dass die Fachkraft ihre Aufgaben erfüllen kann. Der Rechtsbegriff ist jedoch 

unbestimmt und es obliegt somit dem Träger, sich bei der Auswahl einer solchen Fachkraft 

an den fachlichen Erfordernissen auszurichten. 

In der Fachdiskussion gibt es mittlerweile ein ausdifferenziertes Meinungsbild über 

Voraussetzungen, die eine Kinderschutzfachkraft mitbringen sollte. Es herrscht Einigkeit 

darüber, dass für die Aufgaben einer Kinderschutzfachkraft eine sozialpädagogische, 

psychologische oder jugendhilfespezifische Berufsausbildung vorliegen sollte. Ebenfalls ist 

man sich einig, dass eine (nachweisbare) Berufserfahrung ebenso erforderlich ist wie eine 

einschlägige Praxiserfahrung im Hinblick auf die Risikoeinschätzung bei 

Kindeswohlgefährdung. Vielfach ist außerdem zu finden, dass Kompetenzen zur kollegialen 

Teamberatung oder Supervision, Kenntnisse des rechtlichen Rahmens von 
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Kindeswohlgefährdung und Datenschutz, Kenntnisse des Hilfesystems und der 

Kooperationswege und auch eine persönliche Eignung in Bezug auf Belastbarkeit, 

Urteilsfähigkeit und professionelle Distanz vorliegen sollten. 

Vorgaben darüber, ob eine Kinderschutzfachkraft ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin eines 

freien Trägers oder des Jugendamtes sein sollte, werden vom Gesetzgeber ebenfalls nicht 

gemacht. Jedoch wird fachlicherseits dafür plädiert, dass die Kinderschutzfachkraft 

außerhalb des Jugendamtes bzw. Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD), zum Beispiel bei 

einer Beratungsstelle, angesiedelt wird. Einerseits wird dies mit der Sicherstellung der 

Vertraulichkeit begründet, da gesetzlich eine Informierung des Jugendamtes nur bei 

Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung und einer nicht ausreichenden Inanspruchnahme von 

Hilfen vorgesehen ist. Andererseits wird mit der Notwendigkeit argumentiert, der Einrichtung 

den Zugang zu der Familie zu erhalten sowie mit der gesetzgeberischen Intention, die 

Abschätzung der Gefährdung zunächst in der Verantwortung der Einrichtung zu belassen. 

Nach der jetzt geltenden Rechtsgrundlage arbeitet die Kinderschutzfachkraft in drei 

unterschiedlichen, beraterischen Feldern. 

Nach § 8a Abs. 4 SGB VIII ist es ihre Aufgabe, freie Träger der Jugendhilfe bei einer 

Gefährdungseinschätzung zu beraten. Die freien Träger sind dabei im Rahmen der 

Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII dazu verpflichtet, bestimmte Verfahrensschritte 

einzuhalten und somit ihren Schutzauftrag wahrzunehmen. 

Ebenfalls Beratungsanspruch bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte einer 

Kindeswohlgefährdung haben nach § 4 KKG i.V.m. §8b Abs. 1 SGB VIII 

Berufsgeheimnisträger und -trägerinnen des § 4 KKG. Hierzu zählen Ärzte/ Ärztinnen sowie 

andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens, Lehrer/Lehrerinnen und Schulsozialarbeiter/ 

Schulsozialarbeiterinnen öffentlicher und privater Schulen. Auch hier besteht die 

Aufforderung, bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung 

bestimmte Verfahrensschritte durchzuführen. 

Darüber hinaus haben nach § 8b Abs. 1 SGB VIII zudem alle Personen Anspruch auf 

Beratung, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen. Allerdings gibt es für 

diese Personengruppen keinerlei Verpflichtungen, bestimmte Verfahrensschritte zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrages einzuhalten. 

Grundsätzlich soll durch die Hinzuziehung einer Kinderschutzfachkraft die 

Handlungssicherheit der fallzuständigen Fachkraft in Bezug auf zu treffende Entscheidungen 

bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung erhöht werden. Dies kann vor allem dann 

hilfreich sein, wenn die fallzuständige Fachkraft nicht über für den Fall benötigte 

Kompetenzen verfügt, sie emotional durch den Fall hoch belastet ist, wenn mehrere 

Fachkräfte im Zusammenwirken keine klare Entscheidung finden oder der Fall eine hohe 

Komplexität aufzeigt. Die Aufgabe der Kinderschutzfachkraft besteht dabei in einer 
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punktuellen beratenden (supervidierenden) Begleitung der fallzuständigen Fachkraft. Sie ist 

weder mit den Fall betreffenden Aufgaben (wie Diagnostik, Elterngespräche oder der 

Ermittlung von Sachverhalten) betraut, noch verfügt sie über Entscheidungsgewalt oder 

Fallverantwortung. Ziel ist es immer, eine mögliche Kindeswohlgefährdung einzuschätzen 

und, falls nötig, auf die Inanspruchnahme von Hilfen durch den Fallverantwortlichen 

hinzuwirken. 

In Emden ist die Mehrzahl der Kinderschutzfachkräfte in der Regel bei den freien Trägern 

angesiedelt. Mit dem Gros des Beraterpools ist zwischenzeitlich eine Verständigung über 

das Entgelt für einen Einsatz als insoweit erfahrene Fachkraft erfolgt, es wurde eine 

Pauschale vereinbart. 

Die getroffene Interimslösung soll über die Konzeption zur Beschlussfassung durch den JHA 

gesichert und prospektiv beschlossen werden. 

Grundlage ist: eine Beratung dauert in der Regel nicht länger als 1,5 Zeitstunden + 0,5 

Stunden An- und Abfahrt, was einen Gesamtaufwand von 2 Zeitstunden ergibt. 

Mit dem Pauschaltarif sollen alle Kosten und auch sonstige Aktivitäten, insbesondere also 

alle fachspezifischen und fallbezogenen Aktivitäten, Fahrt- und Wegezeiten und 

entsprechende Kosten, Dokumentationen, Vor- und Nachbereitung, abgegolten sein. 

Auf einen expliziten Stundennachweis wird verzichtet. 

Die Auswahl und Vermittlung (Fallkoordinierung) der Kinderschutzfachkräfte aus einem für 

Emden gebildeten Fachkräftepool, bestehend aus ausgebildeten Fachkräften 

unterschiedlicher Professionen, erfolgt zentral durch die Beratungsstelle für Kinder, 

Jugendliche und Eltern der Stadt Emden (Ysaac-Brons-Str. 16, Telefon: 87-2450). Die 

Beratungsanfrage wird von einem der Fachmitarbeiter(innen), die bzw. der eine erste 

Einschätzung der Faktenlage vornimmt, mittels eines Dokumentationsbogens aufgenommen. 

Sollte sich bei der Fallaufnahme die Notwendigkeit eines sofortigen Handelns darstellen, 

erfolgt eine direkte Weiterweisung an den Fachdienst Sozialer Dienst. Bei Vorliegen 

gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, leitet die Fachmitarbeiterin die 

Kontaktdaten und erhobenen Informationen umgehend an eine Kinderschutzfachkraft aus 

dem Pool weiter. Diese macht der ratsuchenden Person bzw. Fachkraft oder Einrichtung 

innerhalb von drei Tagen ein Beratungsangebot.  

Der fachliche Austausch, Supervision und Fortlaufende Fortbildungen für die Fachkräfte 

sollten selbstverständlich sein. Hierzu sollen künftig regelmäßige (vierteljährlich), durch die 

Koordinierungsstelle organisierte Intervisions-Treffen der Kinderschutzfachkräfte stattfinden. 

Halbjährlich soll außerdem im Anschluss der Treffen ein Austausch mit dem ASD stattfinden. 

Die Stadt Emden bietet Ihren Kinderschutzfachkräften außerdem mindestens einmal pro 

Jahr eine angeleitete Reflektionsmöglichkeit im Rahmen eines Netzwerktreffens.  
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Eine weitere Austausch- und Vernetzungsmöglichkeit bietet die Teilnahme am Regionalen 

Forum der Kinderschutzfachkräfte, welches vom Kinderschutz-Zentrum in Oldenburg 

koordiniert wird. Weitere, externe Austauschmöglichkeiten sollen unter den 

Kinderschutzfachkräften kommuniziert werden.  

 

Vom Arbeitskreis wurde außerdem die Prozessbeschreibung einer Beratung durch eine 

insoweit erfahrene Fachkraft entwickelt. 

 

3.3 Flyer über die Möglichkeit der Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft für Fachkräfte sowie Flyer über die Möglichkeit der 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft für neben- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Das Konzept soll nicht nur Fachkräften zur Hilfe und Unterstützung dienen, auch neben- und 

ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen in ihren Kompetenzen gestärkt 

werden. Neben einem Informationsflyer für Fachkräfte über die Möglichkeit der Beratung 

durch eine Insoweit erfahrene Fachkraft wurde daher auch speziell für die Bedürfnisse 

Neben- und ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Informationsflyer erarbeitet. 

 

Die Gestaltung der Flyer wurde bereits in Auftrag gegeben. 

 

3.4 Merkblatt erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 
 

Siehe Anlage der E-Mail 

 

Das Merkblatt erweitertes polizeiliches Führungszeugnis informiert neben- und 

ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über den Umgang und den Antrag eines 

solchen Zeugnisses. Das Merkblatt informiert nicht nur über den Inhalt, es nennt auch die 

zuständige Stelle, die Voraussetzungen, den Verfahrensablauf und die benötigten 

Unterlagen.  
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5. Neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter 
 

Ein besonderer Fokus in Bezug auf Kinderschutz soll bei der Entwicklung des Konzeptes 

auch auf den Punkt der neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter gelegt werden. Hierzu sollen  

die fachlichen Leitlinien für Neben- und Ehrenamtliche im Bereich der Tagesstätten für 

Kinder und in der Kinder- und Jugendhilfe, durch welche geregelt wird, unter welchen 

Kriterien die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses für diese 

Mitarbeitenden nötig wird, zum Kinderschutz beitragen. Doch auch im Umgang mit einer 

möglichen Kindeswohlgefährdung soll den neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in 

Zukunft mehr Handlungssicherheit vermittelt werden. Die Stadt Emden hat sich daher dazu 

entschieden, über die Gesetzesvorgaben hinaus eine Beratung durch eine insoweit 

erfahrene Fachkraft auch für neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter zum Angebot zu machen. 

Erste Hinweise zum Umgang mit einer möglichen Kindeswohlgefährdung sowie darüber, wie 

eine Beratung durch eine Kinderschutzfachkraft in Anspruch genommen werden kann, bietet 

der unter Punkt 3.3 dargestellte Informationsflyer für neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Darüber hinaus wurde innerhalb des Arbeitskreises und unter Einbezug der beiden 

Kinderschutzfachkräfte Frau Eiklenborg und Frau Trinkner die Beratung neben- und 

ehrenamtlicher Mitarbeiter als Aufgabe der Kinderschutzfachkräfte diskutiert. Innerhalb des 

Arbeitskreises besteht Einigkeit darüber, dass eine Beratung hier nach anderem Schema 

erfolgen muss als es bei der Beratung von Fachkräften der Fall ist, da hier nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass die Neben- und Ehrenamtlichen über dieselben 

Kompetenzen im Umgang mit Kindeswohlgefährdung verfügen, wie es bei Fachkräften 

angenommen werden kann. Es wurde sich daher darauf geeinigt, das Thema der Beratung 

dieser speziellen Gruppe zum Thema des nächsten Treffens des Pools der 

Kinderschutzfachkräfte zu machen. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass einzelne 

Fachkräfte, die sich dazu in der Lage fühlen, den speziellen Bereich der Beratung neben- 

und ehrenamtlicher Mitarbeiter übernehmen.  

Das Thema wird vom Arbeitskreis weiterverfolgt. 

 

6. Qualitätsentwicklung und Wirkungsevaluation 

Der Arbeitskreis hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, Qualitätssicherung im Sinne 

von Evaluation und Wirkung vorzunehmen. Um dieses Thema bearbeiten zu können, hat 

sich ein Unterarbeitskreis, bestehend aus Herrn Wahrenberg, Frau Dr. Zander, Herrn Frein 

und Frau Obes gegründet, welcher sich derzeit damit beschäftigt, welche Aspekte abgefragt 

und evaluiert werden sollen und auf welche Art und Weise dies geschehen kann. Dabei soll 

nicht nur reines Datenmaterial erhoben werden. Durch die Erstellung eines Fragebogens soll 
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beispielsweise auch die Zufriedenheit des Fallgebers abgefragt werden. Über die 

Entwicklung und Einführung der Erhebungsmethoden hinaus sieht sich der Unterarbeitskreis 

zukünftig auch für die Auswertung der erhobenen Daten in der Verantwortung. 

Als weiterer Teil von Qualitätssicherung wird auch der fachliche Austausch zwischen den 

insoweit erfahrenen Fachkräften gesehen: Durch Fallbesprechungen, Qualifizierung und 

Fortbildung soll hier der Austausch angeregt und somit die Qualität der Beratungen 

sichergestellt werden. Regelmäßige Treffen hierzu werden von der Netzwerkkoordination 

Frühe Hilfen angesetzt und angeleitet.  

 

 

 
 


